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§ 4 K-LB
 K-LB - Kärntner Landesarchiv-Benützungsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

§ 4

Änderung des Benützungszweckes oder des Benützungsthemas

 

Wird der Benützungszweck oder das Benützungsthema während der Benützung der Archivalien geändert, ist ein neues

Benützungsansuchen zu stellen.
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